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Lärmschutz an der Güterumgehungsbahn Hamburg
Zuwendungsbescheid vom 19.03.2007

Sehr geehrter Herr Schleichert, 

wie wir bereits mit Schreiben vom 21.12.2007 angekündigt haben, bitten wir mit dem Bau der Lärmschutzwände wie folgt zu verfahren:

1. 
Die nachfolgend aufgeführten Wände sollen entfallen. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass diese ggf. zu einem späteren Zeitpunkt mit einem entsprechend späteren Baubeginn beauftragt werden.
· Niendorfer Gehege Neubau, bahnlinks, Bahn-km 4,200-4,225 (Nr.: 2.1)


· Niendorfer Gehege Neubau, bahnlinks, Bahn-km 4,674-4,800 (Nr.: 2.2)


· Inselstraße Neubau, bahnlinks, Bahn-km 7,230-7,580 (Nr.: 2.9)


2.
Für nachfolgend aufgeführte Wände steht die Finanzierung aus Bundesmitteln noch nicht abschließend fest. Diese sollen deshalb zunächst bis Planungsstufe 3 weitergeführt werden. Hierfür sind nach Mitteilung von Frau Müller vom 14.12.2007 15% des Grundhonorars anzusetzen. Im übrigen geht die BSU davon aus, dass die Mittel für Planungsleistungen von Wänden oder Wandteilen, die von Hamburg und den Anwohnern aufgebracht wurden, erstattet bzw. nicht angerechnet werden, wenn das EBA diese aus Bundesmitteln fördert. 




Darüber hinaus ist in einigen Streckenabschnitten noch mit nennenswerten Mehrkosten für Sonderkonstruktionen an den Brückenbauwerken zu rechnen. Auch hier ist es angezeigt die Planungen zunächst soweit fortzusetzen, bis Klarheit darüber besteht, welche der untersuchten Varianten realisierbar ist. 

Im Einzelnen:

· Bullenredder Neubau, bahnrechts, Bahn-km  4,280-4,500 (Nr.: 2.3)

· Bullenredder Neubau, bahnrechts, Bahn-km 4,850-4,880 (Nr.: 2.4)

Nach Auskunft von Frau Müller (DB Projektbau) wird das EBA auch die Kosten für die Bahn-km 4,335 - 4,500 und von Bahn-km 4,850 - 4,870 übernehmen. Die Initiativen beabsichtigen nach dem derzeitigen Kenntnisstand, die bereits geplanten Verlängerungen sowie auch eine Erhöhung der voraussichtlich vom EBA finanzierten Wandteile in Auftrag zu geben. Eine endgültige Entscheidung ist aber erst möglich, wenn die Höhe der EBA-Finanzierung verbindlich feststeht. 

Für die Finanzierung der Planungsphase 3 werden folgende Kosten angenommen:

Wand 4,280 - 4,500:



7.425,00 €
Wand 4,850 - 4,880:



1.046,25 €

Gesamtkosten:







8.471,25 €


· Kollaustraße Neubau, bahnlinks, Bahn-km 5,335-6,200  (Nr.: 2.5) 

Die Wand wird erheblich verkürzt (Neue Kilometrierung: 5,335 - 5,635). Aus diesem Grunde ist nicht klar, mit welchen Baukosten zu rechnen ist.

Für die Fortführung des Vorhabens (Planungsphase 3) werden folgende Ansätze zugrunde gelegt:

Gesamtlänge: 



300 m
Baukosten / lfd. m:


    1.335,00 €
Baukosten LSW:


400.500,00 €
Kosten Sonderkonstruktion
EÜ Kellerblek:



  65.037,50 €
Gesamtbaukosten:


465.537,50 €
Planungskosten (30%)

139.661,25 €
davon 15%



  




 20.949,19 €


· Erikastraße Erhöhung, bahnrechts, Bahn-km 6,650-6,850 (Nr.: 1.3)

Es bestehen noch erhebliche Finanzierungsrisiken hinsichtlich der Sonderkonstruktionen an Brückenbauwerken (EÜ Rosenbrook, Bahn-Km 6,767), so dass eine Entscheidung erst möglich ist, wenn eine hinreichende Kostenklarheit besteht. 

Für die Planungsphase 3 sind anzusetzen:




3.717,68 €



· Erikastraße Neubau, bahnlinks, Bahn-km 6,780-7,050 (Nr.: 2.7). 

Hamburg wird diese Lärmschutzwand voraussichtlich aus eigenen Mitteln finanzieren, eine endgültige Entscheidung über die Bereitstellung zusätzlicher Haushaltsmittel ist allerdings noch nicht gefallen. Aus diesem Grunde wird gebeten, hier zunächst nur bis zur Leistungsphase 3 mit den Planungen fortzufahren.

Als Kosten sind hierfür veranschlagt: 




18.889 €


· Erikastraße Neubau, bahnrechts, Bahn-km 6,850-7,020 (Nr.: 2.6)
 
Es bestehen erhebliche Finanzierungsrisiken hinsichtlich der Sonderkonstruktionen an Brückenbauwerken (Bogenbrücke Salomon-Heine-Weg, Eppendorfer Mühlenteich), so dass eine Entscheidung erst möglich ist, wenn eine hinreichende Kostenklarheit besteht. 

Darüber hinaus sieht sich der Anwohnerverein derzeit nicht in der Lage, die LSW an der Stahlbrücke EÜ Salomon-Heine-Weg zu finanzieren. Hamburg bittet zu prüfen, ob dieser Abschnitt bei der Bemessung des Lärmschutzes im Bereich Salomon-Heine-Weg (siehe unten) einbezogen werden. Bis zur abschließenden Klärung dieser Frage soll deshalb ebenfalls bis zur nächsten Planungsstufe mit dem Vorhaben fortgefahren werden. Die Planungskosten hierfür sind in dem nachfolgend genannten Betrag enthalten.

Für die Planungsphase 3 sind anzusetzen:




17.534,70 €



· Salomon-Heine-Weg Neubau, bahnrechts, Bahn-km 7,020-7,250 (Nr.: 2.8)

Nach hiesigem Kenntnisstand hat das BMVBS entschieden, dass hier eine Förderung aus Bundesmitteln erfolgen soll, es ist derzeit aber nicht bekannt, welcher Bereich geschützt werden soll. Die Initiativen sind grundsätzlich daran interessiert, diese Wand ggf. zu erhöhen. 

Wie schon dargelegt, bittet die BSU darum, diesen Abschnitt bei der Bemessung des Lärmschutzes aus dem Lärmsanierungsprogramm zu berücksichtigen.

Für die Planungsphase 3 sind anzusetzen:




22.793,63 €



3.
Bei den nachfolgend genannten Wänden wurde das Bauprogramm reduziert. Die neuen Baukosten wurden auf Basis der Vorplanungen prozentual heruntergerechnet bzw. interpoliert. 

· Gartenstadt Alsterdorf Erhöhung, bahnlinks, Bahn-km 8,770-9,125 (Nr.: 1.6)

Die Wand soll im Bereich 8,770 - 9,120 um einen Meter auf 2,50 Meter erhöht werden. Entsprechend der getroffenen Vereinbarung sind 20 % der Bausumme zu zahlen.

Geschätzte Kosten für Hamburg / Anwohner (siehe Anlage):

105.715 €



· Gartenstadt Alsterdorf Erhöhung, bahnlinks, Bahn-km 9,315-9,555 (Nr.: 1.7)

Die Wand soll um einen Meter auf 2,50 Meter erhöht werden. Entsprechend der getroffenen Vereinbarung sind 20 % der Bausumme zu zahlen.

Geschätzte Kosten für Hamburg / Anwohner (siehe Anlage):
Erhöhung der Wand:



79.586 €
Zuschlag Zugang Bf. Sengelmannstraße:
  5.791 €

Gesamtkosten: 







85.377 €



· Gartenstadt Alsterdorf Neubau, bahnlinks, Bahn-km 9,058-9,392 (Nr.: 2.11)
· Gartenstadt Alsterdorf Neubau, bahnlinks, Bahn-km 9,540-9,605 (Nr.: 2.12)


Folgende Ausführung ist vorgesehen:

Teilbetrag von € 201.713 für die Errichtung der Lärmschutzwände Gartenstadt I 
Bahnkilometer 9.100 bis 9.200 – h = 3,5 m; 
Bahnkilometer 9.200 bis 9.250 – h = 4,50 m; 
Bahnkilometer 9.250 bis 9.300 – h = 5,5 m; 
Bahnkilometer 9.300 bis 9.325 – h = 4,5 m 

Lärmschutzwand Gartenstadt II 
Bahnkilometer 9.540 bis 9.605 – h = 3,5 m

Diese Planung beruht auf den Empfehlungen A.I.T. vom 5. Dezember 2007, wobei die Verlängerung der Lärmschutzwand Gartenstadt II über die Sengelmannstraße hinweg aus Kosten- und Zeitgründen zunächst zurückgestellt wird. Die Kostenansätze beruhen auf der Kostenschätzung von DBProjektbau vom 14. Dezember 2007. 

Danach fallen an:

LSW Gartenstadt I:

536.509 €
LSW Gartenstadt II:

137.774 €
abzügl. Zuwendung EBA:     -170.000 €

Gesamtkosten:

504.283 €


Ein weiterer Teilbetrag in Höhe von € 19.188 zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen soll für eine noch nicht im Detail festgelegte Optimierung der Lärmschutzwand Gartenstadt I verwendet werden. Priorität hat die Verlängerung dieser Wand mit einer Höhe von 3,5 Metern von Bahnkilometer 9.325 bis 9.335. Zweite Priorität hat eine Erhöhung dieser Wand in Teilabschnitten. Die Einzelheiten müssen im weiteren Planungsablauf festgelegt werden. Wir bitten hier um einen Vorschlag, wie am sinnvollsten zu verfahren wäre.
4. 
Folgende Wände sollen wie geplant errichtet werden, die Kostenansätze bleiben unverändert:


· Kollenhof Neubau, bahnlinks, Bahn-km 2,550-2,649 (Nr.: 2.13)

Kosten:







185.541 €



· Bebelallee  Erhöhung, bahnrechts, Bahn-km 7,250-7,400 (Nr.: 1.4)

Kosten:







  51.490 €



· Alsterdorfer Straße/Bilser Straße, Erhöhung, bahnlinks, Bahn-km 7,580-8,330 (Nr. 
im Projektantrag: 1.5)

Kosten:







292.494 €



· Brücke Carl-Cohn-Straße, Neubau, bahnlinks, Bahn-km 8,330-8,370 (Nr.: 2.10.1)

Kosten:







104.751 €


· Carl-Cohn-Straße/Hindenburgstraße, Neubau, bahnlinks, Bahn-km 8,370-8,770 (Nr.: 2.10.2)

Kosten:







644.525 €

Für die Fortführung der Planungen ist die Zuwendung bereits bewilligt werden. Für die in Ziffer 2 aufgeführten Maßnahmen stimmt die Bewilligungsbehörde der Fortführung der Planungen bis zur HOAI-Planungsphase 3 zu. Für die in Ziffer 3 und 4 aufgeführten Maßnahmen wird das Einverständnis zur Fortsetzung der Planungen (HOAI-Phasen 3 bis 9) erteilt.

Für Baumaßnahmen aller Art ist die Zuwendung zwei Monate vor Aufnahme der Bauarbeiten zu beantragen. 


In unserem Gespräch am 17.12.2007 hatten wir nochmals die Höhe der Planungskosten erörtert und darum gebeten, darzulegen, warum in diesem laufenden Projekt höhere Planungskosten anfallen und berechnet werden, als in anderen Projekten vom Bund anerkannt werden. Zu diesem Punkt bitten wir um die zugesagte Stellungnahme.

Die DB Projektbau sowie die Vertreter der Anwohnerinitiativen erhalten eine Durchschrift dieses Schreibens.


Mit freundlichen Grüßen

Dietrich Hartmann
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